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Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 

der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE 2023) 

 

RdErl. d. ML v.  .  .  — 306-60119/5 — 

 

— VORIS 78350 — 

 

Bezug: a) RdErl. v. 1. 18. 2017 (Nds. MBl. S.85), zuletzt geändert durch 
RdErl. v. 4. 8. 2020 (Nds. MBl. S. 832) 

  — VORIS 78350 — 
 b) RdErl v. 2. 3. 2020 (Nds. MBl. S. 390), zuletzt geändert durch 
  RdErl. v. 5. 2. 2021 (Nds. MBl. S. 419) 
  — VORIS 64100 — 
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1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

 
1.1 Das Land Niedersachsen und die Freie Hansestadt Bremen gewähren unter 
finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes nach Maßgabe dieser Richtlinie und der 
VV/VV-Gk zu § 44 LHO Zuwendungen auf der Basis der Verordnung (EU) 2021/2115 sowie 
dem hierzu ergangenen Folgerecht der EU und des jeweils geltenden Rahmenplans der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) für 
die integrierte ländliche Entwicklung. 

 
Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der Agrarstruktur im Rahmen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union unter Berücksichtigung der 
 
— Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse, einschließlich der erreichbaren 

Grundversorgung, attraktiver und lebendiger Ortskerne und der Behebung von 
Gebäudeleerständen, 

— Ziele und Erfordernisse der Raumordnung, der Landesplanung und der 
Landesentwicklung, Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes, 

— Ziele und Erfordernisse der Baukultur, 
— Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, 
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Die Fördergegenstände des GAP-Strategieplans werden durch folgende 
Fördertatbestände in Niedersachsen umgesetzt. 
 
4.1.1 Vorarbeiten nur aus Mitteln der GAK  

 
4.1.1.1 spezielle Untersuchungen oder Erhebungen, die wegen örtlicher Besonderheiten 

des vorgesehenen Verfahrensgebietes notwendig sind, 
 
4.1.1.2 Zweckforschungen und Untersuchungen an konkreten Vorhaben mit modellhaftem 

Charakter. 
 
4.1.2 Vorhaben der Dorfentwicklung 
 
4.1.2.1 die Gestaltung von dörflichen Plätzen, Wegen und Straßen nebst zugehörigen 

Seitenbereichen sowie Freiflächen und Ortsrändern einschließlich ihrer Ausstattung 
und dorfgerechter Eingrünung, insbesondere zur Innenentwicklung und 
Aufenthaltsqualität, sowie die Verbesserung innerörtlicher Verkehrsverhältnisse;  

 
4.1.2.2 die Schaffung, die Erhaltung und den Ausbau dorfgemäßer 

Gemeinschaftseinrichtungen einschließlich der gestalterischen Anpassung an das 
Ortsbild;  

 
4.1.2.3 die Schaffung, die Erhaltung und den Ausbau von Mehrfunktionshäusern, von 

Räumen zur gemeinschaftlichen Nutzung sowie von Co-Working Spaces 
einschließlich der gestalterischen Anpassung an das Ortsbild;  

 
4.1.2.4 die Schaffung, die Erhaltung, die Verbesserung und der Ausbau von Freizeit- und 

Naherholungseinrichtungen einschließlich Sportstätten der örtlichen Bevölkerung; 
 
4.1.2.5 die Erhaltung und die Gestaltung von ortsbildprägender oder landschaftstypischer 

Bausubstanz sowie deren Umgestaltung hin zu einem ortsbildprägenden oder 
landschaftstypischen Erscheinungsbild einschließlich der dazugehörigen Hof-, 
Garten- und Grünflächen; 

 
4.1.2.6 die Umnutzung der Bausubstanz land- und fortwirtschaftlicher Betriebe unter 

gestalterischer Anpassung an das Ortsbild; 
 
4.1.2.7 die Umnutzung ortsbildprägender oder landschaftstypischer Bausubstanz, vor allem 

zur Innenentwicklung, unter gestalterischer Anpassung an das Ortsbild; 
 
4.1.2.8 die Revitalisierung (Innenausbau) ungenutzter und leerstehender, ortsbildprägender 

oder landschaftstypischer Bausubstanz, vor allem zur Innenentwicklung, unter 
gestalterischer Anpassung an das Ortsbild nach Nummer 4.1.2.5; 

 
4.1.2.9 den Abbruch von Bausubstanz einschließlich Entsiegelung nach Maßgabe eines 

Folgenutzungskonzeptes; 
 
4.1.2.10 die Dorfmoderation zur Unterstützung der Veränderungsprozesse in Dörfern und 

Dorfregionen, wie z. B. die Begleitung der städtebaulichen und strukturellen 
Umsetzung der Ziele aus einem Dorfentwicklungsplan, um eine den Grundsätzen 
der der Dorfentwicklungsplanung entsprechende Durchführung von Vorhaben und 
eine aktivierende Bürgerbeteiligung zu gewährleisten (nur aus Mitteln der GAK); 

 
4.1.2.11 die Schaffung, Erhaltung und den Ausbau von sozialbezogenen dörflichen 

Infrastruktureinrichtungen als Kleinstvorhaben, je Dorfregion von der Aufnahme ins 
Dorfentwicklungsprogramm bis zum Ausscheiden insgesamt höchstens 30.000 Euro 

plizon
Hervorheben
4.1.2.11 die Schaffung, Erhaltung und den Ausbau von sozialbezogenen dörflichen
Infrastruktureinrichtungen als Kleinstvorhaben, je Dorfregion von der Aufnahme ins
Dorfentwicklungsprogramm bis zum Ausscheiden insgesamt höchstens 30.000 Euro
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Zuschuss, je Vorhaben höchstens 2.500 Euro Zuschuss (nur aus Mitteln der GAK), 
s. Nummer 4.4.2.6. 

 
4.1.3 Sonstige Förderinhalte 
 
4.1.3.1 Der Grunderwerb (einschließlich Nebenkosten) von bebauten Grundstücken durch 
Gemeinden und Gemeindeverbände zur Realisierung von Vorhaben nach Nummer 4.1.2 
darf mit maximal 10 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben des Vorhabens gefördert 
werden. 
 
4.1.3.2 Nach Nummer 4.1.2.11 können mit der Aufnahme in das 
Dorfentwicklungsprogramm vor der detaillierten Erarbeitung des Dorfentwicklungsplans 
Kleinstvorhaben gefördert werden. Kleinstvorhaben sollen schnell umsetzbar sein, nur einer 
geringen finanziellen Unterstützung bedürfen und die engagierte eigenverantwortliche 
dörfliche Entwicklung („Sozialraum Dorf“) sowie die Stärkung der lokalen Identität aktivieren 
helfen.  
Ausschließlich zugunsten der Begünstigten oder des Begünstigten wirkende Vorhaben sind 
von einer Förderung ausgeschlossen; sie sind nach Nummer 4.3.5 zu beurteilen. 
Die Förderung erfolgt nur in Dorfregionen, die ab dem Antragsstichjahr 2017 in das 
Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wurden. 
 
4.1.3.3 Zu den förderfähigen Ausgaben von Vorhaben an der Bausubstanz zählen auch die 
Aufwendungen zur Verbesserung der Wärmedämmung oder der erstmaligen 
Wärmedämmung, die im Rahmen der geförderten Gewerke entstehen. 
 
4.1.3.4 Der Innenausbau ist bei Vorhaben der Nummern 4.1.2.2 bis 4.1.2.4 und 4.1.2.6 bis 
4.1.2.8 zuwendungsfähig, sofern er für die Funktion des Förderobjektes erforderlich ist.  
 
4.1.3.5  Im Zusammenhang mit Vorhaben nach den Nummern 4.1.2.1 kann die Verlegung 
von Leerrohren zur Breitbandversorgung mitgefördert werden. Dazu ist der Bedarf vorab 
durch den/die Begünstigten zu dokumentieren. Nach dem Ausbau sind die Lage der Rohre 
sowie deren Zugang in einer Karte zu dokumentieren. Gemäß der Leitlinie der EU für die 
Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen 
Breitbandausbau sind die Leerrohre anbieterneutral zur Verfügung zu stellen. 
 
4.1.4 Förderausschluss 
 

Von der Förderung ausgeschlossen sind ergänzend zu Nummer 2.2 
 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten, 
 
b) der Erwerb bebauter Grundstücke durch nichtkommunale Begünstigte, 
 
c)  Tagespflege-, Nachtpflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie ambulante 

Dienste. 
 
4.2 Begünstigte 

 
4.2.1 Begünstigte sind 

 
4.2.1.1 Gemeinden und Gemeindeverbände sowie gemeinnützige juristische Personen,  
 
4.2.1.2 juristische Personen des öffentlichen Rechts, die nicht in Nummer 4.2.1.1 genannt 

sind, 
 

plizon
Hervorheben
Zuschuss, je Vorhaben höchstens 2.500 Euro Zuschuss (nur aus Mitteln der GAK),
s. Nummer 4.4.2.6.


plizon
Hervorheben
4.1.3.2 Nach Nummer 4.1.2.11 können mit der Aufnahme in das
Dorfentwicklungsprogramm vor der detaillierten Erarbeitung des Dorfentwicklungsplans
Kleinstvorhaben gefördert werden. Kleinstvorhaben sollen schnell umsetzbar sein, nur einer
geringen finanziellen Unterstützung bedürfen und die engagierte eigenverantwortliche
dörfliche Entwicklung („Sozialraum Dorf“) sowie die Stärkung der lokalen Identität aktivieren
helfen.
Ausschließlich zugunsten der Begünstigten oder des Begünstigten wirkende Vorhaben sind
von einer Förderung ausgeschlossen; sie sind nach Nummer 4.3.5 zu beurteilen.
Die Förderung erfolgt nur in Dorfregionen, die ab dem Antragsstichjahr 2017 in das
Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wurden.
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4.2.1.3 natürliche Personen und Personengesellschaften sowie nicht in Nummer 4.2.2 
genannte juristische Personen des privaten Rechts, 

 
4.2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind 
 
4.2.2.1 Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren 

Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, dürfen keine 
Einzelbeihilfen gewährt werden (Artikel 1 Abs. 4 Buchst. a AGVO). Dies gilt auch für 
andere Begünstigte, gegen die noch offene Rückforderungsansprüche bestehen; 

 
4.2.2.2 Sanierungsfälle und Unternehmen in Schwierigkeiten i. S. der Leitlinien der 

Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung 
nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. EU Nr. C 249 vom 
31. 7. 2014 S. 1) sind von einer Förderung ausgeschlossen. 

 
4.3 Zuwendungsvoraussetzungen 
 
4.3.1 Die Förderung eines Dorfentwicklungsvorhabens setzt die Aufnahme des Ortes 
in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen voraus, in dem das 
Vorhaben realisiert wird.  
Der Förderung von Vorhaben muss eine Dorfentwicklungsplanung nach Nummer 3 
zugrunde liegen.  
Für Dörfer, die sich aktuell im Dorfentwicklungsprogramm des Landes befinden und 
deren Plan bereits vor Inkrafttreten dieser Richtlinie anerkannt wurde, ist der Plan 
weiterhin die Grundlage. Vorhaben der Gemeinden und Gemeindeverbände als 
Begünstigte nach Nummer 4.2.1 müssen im Dorfentwicklungsplan aufgenommen sein.  
 

Die vorstehenden Sätze gelten nicht für  
- das Gebiet der Freien Hansestadt Bremen, 
- für Vorhaben zu Vorarbeiten nach Nummer 4.1.1 und  
- für Vorhaben der Dorfmoderation nach Nummer 4.1.2.10. 
 
Für die Förderung von Kleinstvorhaben nach Nummer 4.1.2.11 muss nur die 
Voraussetzung des Satzes 1 vorliegen. 

 
4.3.2 Die Auswahl der Kleinstvorhaben nach Nummer 4.1.2.11 erfolgt anhand der 
Auswahlkriterien durch das Entscheidungsgremium, das sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Arbeitskreises zur Erarbeitung des Dorfentwicklungsplans nach Nummer 
3.5.3 und der Gemeinde zusammensetzt. Die Anforderungen an die Anwendung des 
Gender Mainstreaming mit der Zielsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen 
und Männern gelten entsprechend. Die Planerin/der Planer nach Nummer 3.3.2 ist nicht 
stimmberechtigt. Näheres wird per Erlass bestimmt.  
 
4.3.3 Bei den Fördertatbeständen der Nummern 4.1.2.2 bis 4.1.2.4 und 4.1.2.6 bis 
4.1.2.8 ist  
 
— bei soziokulturellen Einrichtungen eine Bedarfsanalyse vorzulegen, 
 
— bei allen anderen Vorhaben ein Konzept zur Markt- und Standortanalyse 

einschließlich Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorzulegen.  
 

Die Erstellung dieser Analysen oder Konzepte stellt keinen unzulässigen 
Vorhabenbeginn gemäß VV Nr. 1.3 zu § 44 LHO dar.  
 

plizon
Hervorheben
4.3.1 Die Förderung eines Dorfentwicklungsvorhabens setzt die Aufnahme des Ortes
in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen voraus, in dem das
Vorhaben realisiert wird.


plizon
Hervorheben
Für die Förderung von Kleinstvorhaben nach Nummer 4.1.2.11 muss nur die
Voraussetzung des Satzes 1 vorliegen.


plizon
Hervorheben
4.3.2 Die Auswahl der Kleinstvorhaben nach Nummer 4.1.2.11 erfolgt anhand der
Auswahlkriterien durch das Entscheidungsgremium, das sich aus Vertreterinnen und
Vertretern des Arbeitskreises zur Erarbeitung des Dorfentwicklungsplans nach Nummer
3.5.3 und der Gemeinde zusammensetzt. Die Anforderungen an die Anwendung des
Gender Mainstreaming mit der Zielsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen
und Männern gelten entsprechend. Die Planerin/der Planer nach Nummer 3.3.2 ist nicht
stimmberechtigt. Näheres wird per Erlass bestimmt.
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4.4.2.5  Für Vorhaben nach Nr. 4.1.2.10 beträgt der Fördersatz für Gemeinden und 
Gemeindeverbände nach Nummer 4.2.1.1 65 %, für alle sonstigen Begünstigten die 
nach Nummer 4.4.2.3 geltenden Fördersätze. 
 
4.4.2.6  Begünstigte für Vorhaben nach Nr. 4.1.2.11 als Erstempfänger sind nur 
Gemeinden und Gemeindeverbände nach Nummer 4.2.1.1. Der Höchstfördersatz ist auf 
65 % begrenzt; die Ausnahmeregelung nach Nummer 4.4.2.2 mit einem Fördersatz von 
80 % findet keine Anwendung. 
 

Der Erstempfänger kann die vom Land erhaltene Zuwendung nach § 44 LHO VV 
Nummer 12 und VV-Gk Nummer 5.6 einschließlich eines Eigenanteils von mindestens 
10 % an den Letztempfänger weiterleiten. Letztempfänger sind die weiteren 
Begünstigten nach Nummer 4.2. 
 
4.4.2.7 Sofern die Höchstzuwendung nach Nummer 4.4.4 einen geringeren Fördersatz 
bewirkt, wird dieser bei der Bewilligung verwendet. 
 
4.4.2.8 Bei der Festsetzung der Zuwendung können  
- eigene Arbeitsleistungen der Begünstigten nach Nummer 4.2.1.1 mit Ausnahme von  
  Gemeinden und Gemeindeverbände und 
- im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement der Bürgerinnen und Bürger  
  unentgeltlich erbrachten Arbeitsleistungen 
mit bis zu 60 % des Betrages berücksichtigt werden, der sich bei der Vergabe der 
Leistungen an ein Unternehmen ergeben würde (ohne Berechnung der Umsatzsteuer). 
Die Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die Summe der baren Ausgaben 
nicht überschreiten. 
 
4.4.3 Abweichend von Nummer 1.1 der VV-Gk zu § 44 LHO werden bei Gemeinden 
und Gemeindeverbänden Vorhaben mit einem Zuwendungsbedarf von weniger als 
10 000 EUR nicht gefördert. Für Vorhaben nach den Nummern 4.1.2.10 und 4.1.2.11 gilt 
abweichend von Nummer 1.1 der VV/VV-Gk zu § 44 LHO keine Bagatellgrenze. 
 
4.4.4 Für die Fördertatbestände der Nummern 4.1.2.1 bis 4.1.2.9 gelten die folgend 
aufgeführten Zuschusshöchstbeträge: 
 

Ziffer Fördertatbestand Begünstigter nach Nummer 
4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 

4.1.2.1 500.000 EUR 500.000 EUR - 
4.1.2.2 500.000 EUR 500.000 EUR 200.000 EUR 
4.1.2.3 500.000 EUR 500.000 EUR 200.000 EUR 
4.1.2.4 500.000 EUR 500.000 EUR 200.000 EUR 
4.1.2.5 150.000 EUR 150.000 EUR 50.000 EUR 
4.1.2.6 - - 150.000 EUR 
4.1.2.7 250.000 EUR 250.000 EUR 150.000 EUR 
4.1.2.8 250.000 EUR 250.000 EUR 150.000 EUR 
4.1.2.9 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR 

 
Gefördert werden Vorhaben mit förderfähigen Nettokosten von bis zu 2 Mio. EUR. 
 
4.4.5 Bei den in Nummer 4.1.1 aufgeführten Fördergegenständen kann bei innovativen 
Vorhaben in besonderem Interesse des Landes ausschließlich aus GAK-Mitteln die 
Höhe der Zuwendung auf bis zu 100 % angehoben werden. In diesen Fällen ist vorab 
die Zustimmung des ML einzuholen. Nummer 9.3 findet keine Anwendung. 
 

plizon
Hervorheben
4.4.2.6 Begünstigte für Vorhaben nach Nr. 4.1.2.11 als Erstempfänger sind nur
Gemeinden und Gemeindeverbände nach Nummer 4.2.1.1. Der Höchstfördersatz ist auf
65 % begrenzt; die Ausnahmeregelung nach Nummer 4.4.2.2 mit einem Fördersatz von
80 % findet keine Anwendung.
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8. Allgemeine Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

 
8.1 Die Zuwendung ist, wenn mit ihrer Hilfe Gegenstände erworben oder hergestellt 
werden, nach VV Nr. 4.2.4/VV-Gk Nr. 4.2.3 zu § 44 LHO mit einer Zweckbindungsfrist zu 
versehen. Die Frist beträgt nach den Vorgaben des GAK-Rahmenplans Förderbereich 1: 
Integrierte ländliche Entwicklung bei geförderten  
 
— Grundstücken, Bauten und baulichen Anlagen ab Fertigstellung zwölf Jahre, 
 
— technischen Einrichtungen, Geräten und sonstigen Gegenständen fünf Jahre ab 

Lieferung. 
 

Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem Tag der Fertigstellung bzw. Lieferung und endet 
mit Ablauf des fünften bzw. zwölften auf die Schlusszahlung folgenden Kalenderjahres. 
 
8.2 Erfüllt ein Förderobjekt (siehe Nummer 1.4 — Begriffsbestimmung) die 
Zuwendungsvoraussetzungen mehrerer Fördertatbestände, so können hierfür die jeweils 
zulässigen Höchstbeträge nebeneinander gewährt werden. Eine Kumulierung der 
Zuwendungen auf dieselben Ausgaben ist unzulässig, da dies faktisch eine Erhöhung 
des Fördersatzes bedeutet. 
 
8.3 Sonstige allgemeingültige Zuwendungsbestimmungen 
 
8.3.1 Bei der Förderung von Vorhaben in den Teilinterventionen Dorfentwicklung (Nummer 
4), Basisdienstleistungen (Nummer 6) und Kleinstunternehmen der Grundversorgung 
(Nummer 7) sind folgende Regelungen zu beachten: 
 
8.3.2 Bei der Schaffung von Arbeitsplätzen ist eine geschlechtergerechte Verteilung 
sicherzustellen. Ausnahmen davon sind zu begründen.  
 
8.3.3 Bei investiven Vorhaben sind die Belange der Barrierefreiheit (siehe Nummer 1. 5 
— Begriffsbestimmungen) zu berücksichtigen und umzusetzen. Ausnahmen sind besonders 
zu begründen. 
 
9. Allgemeine Anweisungen zum Verfahren 

 
9.1 Für die Antragsannahme, Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung 
sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung, die ggf. erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheides, den Widerruf und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die VV/VV-Gk zu § 44 LHO sowie die ANBest-ELER, soweit nicht in 
dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden oder in dem unmittelbar im Inland 
geltenden Gemeinschaftsrecht der EU abweichende Regelungen getroffen sind. 
 
Für Vorhaben nach Nummer 4.1.2.11 kontrolliert die Erstempfängerin/der Erstempfänger die 
Verwendung der für die Kleinstvorhaben verwendeten Mittel und legt der Bewilligungsstelle 
ihren/seinen Verwendungsnachweis mit einer Aufstellung der umgesetzten Vorhaben vor. 
Die Aufstellung enthält den Namen der Letztempfängerin/des Letztempfängers, Adresse, 
Zweck des Vorhabens, förderfähige Ausgaben und gewährte Zuwendung. 
 
9.2 Bewilligungsstelle ist in Niedersachsen das jeweils örtlich zuständige ArL. Für die 
Freie Hansestadt Bremen ist das ArL Lüneburg die zuständige Bewilligungsstelle. 
 
9.3 Förderantrag und Antragsfrist 
 

plizon
Hervorheben
Für Vorhaben nach Nummer 4.1.2.11 kontrolliert die Erstempfängerin/der Erstempfänger die
Verwendung der für die Kleinstvorhaben verwendeten Mittel und legt der Bewilligungsstelle
ihren/seinen Verwendungsnachweis mit einer Aufstellung der umgesetzten Vorhaben vor.
Die Aufstellung enthält den Namen der Letztempfängerin/des Letztempfängers, Adresse,
Zweck des Vorhabens, förderfähige Ausgaben und gewährte Zuwendung.
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9.3.1 Der Förderantrag ist bei der örtlich zuständigen Bewilligungsstelle bis zum 30. 
September eines Jahres einzureichen. Vorhaben nach den Nummern 4.1.1, 4.1.2.10 und 
4.1.2.11 sind davon ausgenommen.  
 
9.3.2 Unter der Adresse www.zile.niedersachsen.de wird über ein Web-Portal eine online-
Antragstellung ermöglicht. Sie ersetzt die Schriftform und die Unterschrift der 
Antragstellerin/des Antragsstellers auf Papier. Zur Nutzung ist eine Anmeldung am 
Servicekonto des Landes Niedersachsen erforderlich, für Einzelunternehmen und juristische 
Personen steht das elsterbasierte bundesweite Unternehmenskonto zur Verfügung. Damit 
wird die Identität der Antragstellerin/des Antragsstellers nachgewiesen und gesichert. Beide 
Anwendungen enthalten eine Postfachfunktion, über die der Schriftverkehr sowie die 
Versendung von Bescheiden digital erfolgen.  

Zum Antrag erforderliche Unterlagen werden ebenfalls über das Web-Portal 
hochgeladen. 

Das digitale Einreichen der Antragsdaten gilt als Posteingang für die unter Nummer 
9.3.1 erster Satz genannte Frist. Der Eingang wird über das o. g. Postfach bestätigt. 

 
Daneben können vorerst weiterhin Papierantragsvordrucke bei der örtlich zuständigen 

Bewilligungsstelle oder der Gemeinde angefordert oder im Internet unter der o. g. 
Internetadresse heruntergeladen und als ausfüllbares pdf-Dokument gespeichert werden. 
Sie sind der Bewilligungsstelle in Papierform auf dem Postweg vorzulegen. 
 
9.3.3 Bei den Teilinterventionen Dorfentwicklung (Nummer 4), Basisdienstleistungen 
(Nummer 6) und Kleinstunternehmen der Grundversorgung (Nummer 7) gibt die Gemeinde 
zu Förderanträgen privater Begünstigter eine Stellungnahme ab.  

Die Gemeinde und bei der Teilintervention Dorfentwicklung (Nummer 4) die oder der 
Umsetzungsbeauftragte nehmen u. a. zu der Frage Stellung, ob das Vorhaben zur 
integrierten ländlichen Entwicklung beiträgt; ihnen obliegt auch die Koordinierung der 
öffentlichen und privaten Vorhaben.  

Die Stellungnahmen werden über das Web-Portal zum konkreten Vorhaben eingegeben. 
Das Beteiligungsverfahren wird auf der o. g. Internetseite beschrieben. 

 
Im Fall von Papieranträgen werden die Förderanträge privater Begünstigter über die 

Gemeinde vorgelegt. 
 
9.3.4 Die Gemeinde und die oder der Umsetzungsbeauftragte erhalten eine Abschrift des 
Zuwendungsbescheides zu den Vorhaben, für die sie oder er eine Stellungnahme 
abgegeben haben. Andere an der Förderung beteiligte Behörden sind von der Bewilligung zu 
unterrichten. 
 
9.4 Zuwendungen dürfen nach der VV/VV-Gk Nr. 1.3 zu § 44 LHO nur für solche 
Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen wurden. Ausgenommen davon sind 
allgemeine Kosten. Hierzu zählen insbesondere Architekten- und Ingenieurleistungen, 
Beratungsgebühren der Leistungsphasen 1 – 6 nach HOAI, Gebühren im Zusammenhang 
mit Beratung zu wirtschaftlicher Tragfähigkeit, Durchführbarkeitsstudien und bei 
Baumaßnahmen Planung, Bodenuntersuchungen und Sicherungsmaßnahmen zur 
Gefahrenabwehr sowie der Grunderwerb nach den Nummern 4.1.3.1, 6.1.3.2 und 7.1.3.1 
unter Beachtung der Förderausschlüsse in Nummer 2.2. 
 
9.5 Für alle Teilinterventionen sind die anliegenden Bewertungsschema (Anlagen 1 bis 
6) zu verwenden. Über ein Punktesystem werden die Kriterien bewertet und anhand der 
Gesamtpunktzahl einzelne Vorhaben priorisiert. Für jede einzelne Teilintervention (siehe 
Nummern 3 bis 7) ist eine Rangliste der bewerteten Vorhaben zu führen. 

 
Stehen einzelne Vorhaben danach gleichwertig nebeneinander, sind die zu bevorzugen, 

die zur Umsetzung von Handlungsfeldern oder Handlungsschwerpunkten weiterer Konzepte 

plizon
Hervorheben
Vorhaben nach den Nummern 4.1.1, 4.1.2.10 und
4.1.2.11 sind davon ausgenommen.





